
 
 
 
 
 
 

Was tun im Trauerfall? 
 

1. Unmittelbar nach Eintreten des Todes 
-Arzt verständigen, um den Tod offiziell festzustellen (Totenschein wird 
ausgestellt) 3- Fach Unterlagen. 
-Benachrichtigung der engsten Angehörigen und weitere Schritte 
besprechen. 
-Wenn möglich in gewohnter Umgebung zu Hause, Wohnung, Pflegeheim, 
Hospiz, Krankenhaus in Ruhe Abschied nehmen mit den Angehörigen. 
-Wichtige Unterlagen bereitlegen / suchen. Siehe Benötigte Dokumente… 
-Verfügungen und Verträge des Verstorbenen suchen.  
-Evtl. Vorsorgevertrag mit Bestattungsinstitut, Bestattungswunsch, ect. 
 

2. Innerhalb 36 Stunden nach dem Todesfall 
-Bestatter auswählen 
-Wohnung versorgen (Haustiere, Pflanzen, Fenster verschließen usw.) 
-Abholung des Verstorbenen veranlassen. 
-Arbeitgeber des Verstorbenen benachrichtigen. 
-Bekannte und Verwandte kontaktieren. 
 

3. Trauerfeier und Beerdigung / Bestattung 
-Bestattungsform bestimmen: Erdbestattung, Feuerbestattung, 
Seebestattung, Baumbestattung, Ruheforst – Friedwaldbestattung 
-Mit dem Bestatter einen Termin für die Trauerfeier vereinbaren. 
-Aufsetzten einer Traueranzeige und evtl. Trauerbriefe versenden 
-Blumenschmuck zur Trauerfeier v 
-Friedhof Grab aussuchen -wenn nicht vorhanden 
-Gaststätte / Cafe für Kaffeetafel aussuchen und Reservieren 
-Steinmetz für Grabstein beauftragen 
 

4. Nach der Trauerfeier / Beerdigung 
-Danksagungsanzeige / Karten aufgeben 
-Kündigungen und Abmeldungen tätigen.  
-Akte mit wichtigen Dokumenten anlegen 
-Grab aufräumen, evtl. Grabpflege organisieren – veranlassen 
 

5. Erbschein Beantragen und Bankkonten Schließen, können nur 
Erbberechtigte. 
Der Erbschein kann beim zuständigen Amtsgericht mit der 
Sterbeurkunde vom Erbberechtigten beantragt werden. 


